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Artikel 4 
Material der Kategorie 1 

 
(1) Material der Kategorie 1 umfasst folgende tierische 

Nebenprodukte und jedes diese Produkte enthaltende Material: 
a)  alle Körperteile, einschließlich Häute, folgender Tiere: 

i)  TSE-verdächtige Tiere im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 oder Tiere, bei denen das Vorliegen 
einer TSE amtlich bestätigt wurde; 

ii)  Tiere, die im Rahmen eines TSE-Tilgungsprogramms 
getötet wurden; 

iii)  andere Tiere als Nutztiere und Wildtiere, 
insbesondere Heimtiere, Zootiere und Zirkustiere; 

iv)  Versuchstiere im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 
86/609/EWG des Rates vom 24. November 1986 zur 
Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und 
andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (1) 
und 

v)  Wildtiere, wenn der Verdacht besteht, dass sie mit 
einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit 
infiziert sind; 

b)  i)  spezifiziertes Risikomaterial und 
ii)  wenn das spezifizierte Risikomaterial bis zum 

Zeitpunkt der Beseitigung nicht entfernt worden ist, 
spezifiziertes Risikomaterial enthaltende ganze 
Tierkörper; 

c)  Erzeugnisse, die von Tieren gewonnen wurden, denen nach 
der Richtlinie 96/22/EG verbotene Stoffe verabreicht 
wurden, sowie Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die 
Rückstände von Umweltkontaminanten und anderen Stoffen 
enthalten, die unter Gruppe B Nummer 3 des Anhangs I der 
Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über 
Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer 
Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Richtlinien 85/358/EWG und 
86/469/EWG und der Entscheidungen 89/187/EWG und 
91/664/EWG (2) fallen, wenn diese Rückstände den 
gemeinschaftsrechtlich festgesetzten Höchstwert oder, 
falls gemeinschaftsrechtlich kein Höchstwert festgesetzt 
wurde, den einzelstaatlich festgesetzten Höchstwert 
überschreiten;  

d)  alles Tiermaterial, das bei der Behandlung von Abwässern 
aus Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 
und anderen Anlagen, in denen spezifiziertes 
Risikomaterial entfernt wird, gesammelt wird, 
einschließlich Siebreste, Abfall aus Sandfängern, Fett-/-
Ölgemische, Schlämme und Material aus den Abflussleitungen 
solcher Anlagen, es sei denn, dieses Material enthält kein 
spezifiziertes Risikomaterial oder Teile davon; 

e)  Küchen- und Speiseabfälle von Beförderungsmitteln im 
grenzüberschreitenden Verkehr; und 
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f)  Gemische von Material der Kategorie 1 mit Material der 
Kategorie 2 oder der Kategorie 3 oder mit Material beider 
Kategorien, einschließlich Material, das zur Verarbeitung 
in einem Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 1 
bestimmt ist.  

 
(2)  Material der Kategorie 1 ist nach Maßgabe des Artikels 7 

unverzüglich abzuholen und abzutransportieren und zu 
kennzeichnen und — sofern die Artikel 23 und 24 nichts anderes 
bestimmen — 
a)  durch Verbrennen in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen 

Verbrennungsanlage direkt als Abfall zu beseitigen; 
b)  in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen 

Verarbeitungsbetrieb nach einer der Verarbeitungsmethoden 
1 bis 5 oder, wenn die zuständige Behörde dies verlangt, 
der Verarbeitungsmethode 1 zu verarbeiten, wobei das aus 
dieser Verarbeitung hervorgegangene Material gemäß Anhang 
VI Kapitel I dauerhaft — wenn technisch möglich durch 
einen Geruchsstoff — gekennzeichnet und schließlich in 
einer gemäß Artikel 12 zugelassenen Verbrennungs- oder 
Mitverbrennungsanlage als Abfall verbrannt oder 
mitverbrannt wird; 

c)  mit Ausnahme des Materials im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe a) Ziffern i) und ii) in einem gemäß Artikel 13 
zugelassenen Verarbeitungsbetrieb nach der 
Verarbeitungsmethode 1 zu verarbeiten, wobei das aus 
dieser Verarbeitung hervorgegangene Material gemäß Anhang 
VI Kapitel I dauerhaft — wenn technisch möglich durch 
einen Geruchsstoff — gekennzeichnet und schließlich durch 
Vergraben auf einer gemäß der Richtlinie 1999/31/EG des 
Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (1) 
zugelassenen Deponie als Abfall beseitigt wird; 

d)  im Fall von Küchen- und Speiseabfällen nach Absatz 1 
Buchstabe e) durch Vergraben auf einer gemäß der 
Richtlinie 1999/31/EG zugelassenen Deponie als Abfall zu 
beseitigen oder 

e)  entsprechend dem Stand der Wissenschaft nach anderen 
Methoden zu beseitigen, die von der Kommission nach 
Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses 
zugelassen wurden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Diese Methoden 
können die unter den Buchstaben a bis d vorgesehenen 
Verfahren ergänzen oder ersetzen. 

 
(3)  Material der Kategorie 1 darf nur in gemäß Artikel 10 

zugelassenen Zwischenbehandlungsbetrieben für Material der 
Kategorie 1 zwischenbehandelt oder zwischengelagert werden. 

(4)  Material der Kategorie 1 darf nur nach dieser Verordnung oder 
nach Vorschriften, die von der Kommission erlassen wurden, 
ein- oder ausgeführt werden. Diese Maßnahmen zur Änderung 
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nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Spezifiziertes 
Risikomaterial darf jedoch nur im Einklang mit Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 ein- oder ausgeführt 
werden. 

 
 

Artikel 5 
Material der Kategorie 2 

 
(1) Material der Kategorie 2 umfasst folgende tierische 

Nebenprodukte und jedes diese Produkte enthaltende Material: 
a)  Gülle sowie Magen- und Darminhalt; 
b)  alles Tiermaterial, das bei der Behandlung von Abwässern 

aus Schlachthöfen, ausgenommen Schlachthöfe, die unter 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) fallen, oder aus 
Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 2 
gesammelt wird, einschließlich Siebreste, Abfall aus 
Sandfängern, Fett-/Ölgemische, Schlämme und Material aus 
den Abflussleitungen solcher Anlagen; 

c)  Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die Rückstände von 
Tierarzneimitteln und Kontaminanten gemäß Anhang I Gruppe 
B Nummern 1 und 2 der Richtlinie 96/23/EG enthalten, wenn 
diese Rückstände den gemeinschaftsrechtlich festgesetzten 
Höchstwert überschreiten; 

d)  andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs als Material der 
Kategorie 1, die aus Drittländern eingeführt werden und 
die bei den in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Kontrollen den tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für die Einfuhr in die Gemeinschaft nicht 
entsprechen, es sei denn, diese Erzeugnisse werden 
zurückversandt oder ihre Einfuhr wird im Rahmen der in den 
Gemeinschaftsbestimmungen festgelegten Beschränkungen 
zugelassen; 

e)  andere als die in Artikel 4 aufgeführten Tiere und Teile 
von Tieren, die auf andere Weise als durch Schlachtung für 
den menschlichen Verzehr sterben, einschließlich Tiere, 
die zur Tilgung einer Tierseuche getötet werden; 

f)  Mischungen von Material der Kategorie 2 mit Material der 
Kategorie 3, einschließlich Material, das zur Verarbeitung 
in einem Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2 
bestimmt ist, und  

g)  andere tierische Nebenprodukte als Material der Kategorie 
1 oder der Kategorie 3. 

 
(2)  Material der Kategorie 2 ist nach Maßgabe des Artikels 7 

unverzüglich abzuholen, abzutransportieren, zu kennzeichnen 
und — sofern die Artikel 23 und 24 nichts anderes bestimmen — 

 
a)  in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen Verbrennungsanlage 

durch Verbrennen direkt als Abfall zu beseitigen; 
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b)  in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen 
Verarbeitungsbetrieb nach einer der Verarbeitungsmethoden 
1 bis 5, oder, wenn die zuständige Behörde dies verlangt, 
nach der Verarbeitungsmethode 1 zu verarbeiten, wobei das 
aus dieser Verarbeitung hervorgegangene Material gemäß 
Anhang VI Kapitel I dauerhaft — wenn technisch möglich 
durch einen Geruchsstoff — gekennzeichnet und 

i)  durch Verbrennen oder Mitverbrennen in einer gemäß Artikel 
12 zugelassenen Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage 
als Abfall beseitigt wird oder  

ii)  im Fall ausgeschmolzener Fette zu Fettderivaten zur 
Verwendung in organischen Düngemitteln oder 
Bodenverbesserungsmitteln oder für andere technische 
Verwendungszwecke als zur Verwendung in Kosmetika, 
Pharmazeutika und Medizinprodukten in einem gemäß Artikel 
14 zugelassenen Fettverarbeitungsbetrieb für Material der 
Kategorie 2 weiterverarbeitet wird; 

c)  in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen 
Verarbeitungsbetrieb nach der Verarbeitungsmethode 1 zu 
verarbeiten, wobei das aus dieser Verarbeitung 
hervorgegangene Material gemäß Anhang VI Kapitel I 
dauerhaft — wenn technisch möglich durch einen 
Geruchsstoff — gekennzeichnet und 

i)  im Fall von daraus entstehendem eiweißhaltigem Material 
nach Vorschriften, die gegebenenfalls von der Kommission 
nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen 
Ausschusses erlassen wurden, als organisches Düngemittel 
oder Bodenverbesserungsmittel verwendet wird. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in 
Artikel 33 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen; 

ii)  in einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Biogasanlage oder 
Kompostieranlage verarbeitet wird oder 

iii)  durch Vergraben auf einer gemäß der Richtlinie 
1999/31/EG zugelassenen Deponie als Abfall beseitigt wird; 

d)  im Fall von Fischmaterial nach Vorschriften, die von der 
Kommission erlassen wurden, zu silieren oder zu 
kompostieren. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen;  

e)  im Fall von Gülle, von Magen und Darm getrenntem Magen- 
und Darminhalt, Milch und Kolostrum, sofern nach Ansicht 
der zuständigen Behörde keine Gefahr der Verbreitung einer 
schweren übertragbaren Krankheit von ihnen ausgeht,  

i)  als unverarbeiteter Rohstoff in einer gemäß Artikel 15 
zugelassenen Biogas- oder Kompostieranlage zu verwenden 
oder in einer gemäß Artikel 18 für diesen Zweck 
zugelassenen technischen Anlage zu behandeln oder  

ii)  nach Maßgabe dieser Verordnung auf Böden auszubringen oder 
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iii)  nach Vorschriften, die von der Kommission erlassen 
wurden, in einer Biogasanlage zu verarbeiten oder zu 
kompostieren. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen; 

f)  im Fall von ganzen Körpern oder Teilen von Wildtieren, bei 
denen kein Verdacht auf Infektion mit auf Mensch oder Tier 
übertragbaren Krankheiten besteht, zur Herstellung von 
Jagdtrophäen in einer gemäß Artikel 18 für diesen Zweck 
zugelassenen technischen Anlage zu verwenden oder  

g)  nach Vorschriften, die von der Kommission nach Anhörung 
des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses erlassen 
wurden, auf anderem Wege zu beseitigen oder auf andere 
Weise zu verwenden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Diese anderen 
Verfahren ergänzen oder ersetzen die unter den Buchstaben 
a bis f vorgesehenen Verfahren. 

 
(4)  Material der Kategorie 2 darf nur nach dieser Verordnung oder 

nach Vorschriften, die von der Kommission erlassen wurden, in 
den Verkehr gebracht oder ausgeführt werden. Diese Maßnahmen 
zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.  

 
 

Artikel 6 
Material der Kategorie 3 

 
(1) Material der Kategorie 3 umfasst folgende tierische 

Nebenprodukte und jedes diese Produkte enthaltende Material: 
a)  Schlachtkörperteile, die nach dem Gemeinschaftsrecht 

genusstauglich sind, die jedoch aus kommerziellen Gründen 
nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind; 

b)  Schlachtkörperteile, die als genussuntauglich abgelehnt 
werden, die jedoch keine Anzeichen einer auf Mensch oder 
Tier übertragbaren Krankheit zeigen und die von 
Schlachtkörpern stammen, die nach dem Gemeinschaftsrecht 
genusstauglich sind; 

c)  Häute, Hufe und Hörner, Schweineborsten und Federn von 
Tieren, die nach einer Schlachttieruntersuchung, aufgrund 
deren sie nach dem Gemeinschaftsrecht für die Schlachtung 
zum menschlichen Verzehr geeignet sind, in einem 
Schlachthof geschlachtet werden; 

d)  Blut von anderen Tieren als Wiederkäuern, die nach einer 
Schlachttieruntersuchung, aufgrund deren sie nach dem 
Gemeinschaftsrecht für die Schlachtung zum menschlichen 
Verzehr geeignet sind, in einem Schlachthof geschlachtet 
werden; 
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e)  tierische Nebenprodukte, die bei der Gewinnung von für den 
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen angefallen 
sind, einschließlich entfetteter Knochen und Grieben; 

f)  ehemalige Lebensmittel tierischen Ursprungs oder 
Erzeugnisse tierischen Ursprungs enthaltende ehemalige 
Lebensmittel, außer Küchen- und Speiseabfällen, die aus 
kommerziellen Gründen oder aufgrund von 
Herstellungsproblemen oder Verpackungsmängeln oder 
sonstigen Mängeln, die weder für den Menschen noch für 
Tiere ein Gesundheitsrisiko darstellen, nicht mehr für den 
menschlichen Verzehr bestimmt sind; 

g)  Rohmilch von Tieren, die keine klinischen Anzeichen einer 
über dieses Erzeugnis auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheit zeigen; 

h)  Fische oder andere Meerestiere, ausgenommen 
Meeressäugetiere, die auf offener See für die 
Fischmehlherstellung gefangen wurden; 

i)  bei der Verarbeitung von Fisch anfallende frische 
Nebenprodukte aus Betrieben, die Fischerzeugnisse für den 
menschlichen Verzehr herstellen; 

j)  Schalen, Brütereinebenprodukte und Knickeiernebenprodukte 
von Tieren, die keine klinischen Anzeichen einer über 
diese Erzeugnisse auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheit zeigten; 

k)  Blut, Häute, Hufe, Federn, Wolle, Hörner, Haare und Pelze 
von Tieren, die keine klinischen Anzeichen einer über 
diese Erzeugnisse auf Mensch oder Tier übertragbaren 
Krankheit zeigten, und l) andere Küchen- und Speiseabfälle 
als die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e) genannten. 

 
(2)  Material der Kategorie 3 ist nach Maßgabe des Artikels 7 

unverzüglich abzuholen, abzutransportieren, zu kennzeichnen 
und — sofern die Artikel 23 und 24 nichts anderes bestimmen — 
a)  durch Verbrennen in einer gemäß Artikel 12 zugelassenen 

Verbrennungsanlage direkt als Abfall zu beseitigen; 
b)  in einem gemäß Artikel 13 zugelassenen 

Verarbeitungsbetrieb nach einer der Verarbeitungsmethoden 
1 bis 5 zu verarbeiten, wobei das aus dieser Verarbeitung 
hervorgegangene Material gemäß Anhang VI Kapitel I 
dauerhaft — wenn technisch möglich durch einen 
Geruchsstoff — gekennzeichnet und entweder durch 
Verbrennen oder Mitverbrennen in einer gemäß Artikel 12 
zugelassenen Verbrennungsoder Mitverbrennungsanlage oder 
auf einer gemäß der Richtlinie 1999/31/EG zugelassenen 
Deponie als Abfall beseitigt wird; 

c)  in einem gemäß Artikel 17 zugelassenen 
Verarbeitungsbetrieb zu verarbeiten; 

d)  in einer gemäß Artikel 18 zugelassenen technischen Anlage 
aufzubereiten; 

e)  als Rohstoff in einem gemäß Artikel 18 zugelassenen 
Heimtierfutterbetrieb zu verwenden; 
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f)  in einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Biogas- oder 
Kompostieranlage zu verarbeiten,  

g)  im Fall von Küchen- und Speiseabfällen gemäß Absatz 1 
Buchstabe l nach Vorschriften, die von der Kommission 
erlassen wurden, bzw., bis zum Erlass dieser Vorschriften, 
nach innerstaatlichem Recht in einer Biogasanlage zu 
verarbeiten oder zu kompostieren. Diese Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen; 

h)  im Fall von Fischmaterial nach Vorschriften, die von der 
Kommission erlassen wurden, zu silieren oder zu 
kompostieren. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen; oder 

i)  nach Vorschriften, die von der Kommission nach Anhörung 
des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses erlassen 
wurden, auf anderem Wege zu beseitigen oder auf andere 
Weise zu verwenden; diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Diese anderen 
Verfahren ergänzen oder ersetzen die unter den Buchstaben 
a bis h vorgesehenen Verfahren.  

(3)  Material der Kategorie 3 darf nur in gemäß Artikel 10 
zugelassenen Zwischenbehandlungsbetrieben für Material der 
Kategorie 3 zwischenbehandelt oder zwischengelagert werden. 
 
 


